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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 17.06.2026 

Ausschuss für Wissenschaft und Kultur 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes  

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 19/9887 

Berichterstattung: Abg. Cindy Lutz (CDU) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur empfiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung in der Drucksache 19/9887 mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzu-
nehmen. 

Jessica Schülke 
Vorsitzende 
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Gesetz  Gesetz  

zur Änderung des Niedersächsischen  

Hochschulzulassungsgesetzes 

zur Änderung des Niedersächsischen  

Hochschulzulassungsgesetzes 

  

Artikel 1 Artikel 1 

  

 Das Niedersächsische Hochschulzulassungsgesetz 

in der Fassung vom 29. Januar 1998 (Nds. GVBl. S. 51), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. 

November 2019 (Nds. GVBl. S. 333), wird wie folgt geän-

dert: 

 Das Niedersächsische Hochschulzulassungsgesetz 

__________ vom 29. Januar 1998 (Nds. GVBl. S. 51), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. No-

vember 2019 (Nds. GVBl. S. 333), wird wie folgt geän-

dert: 

  

1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. § 1 wird wie folgt geändert: 

  

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie 

folgt geändert: 

a) unverändert 

  

aa) Am Ende der Nummer 2 Buchst. b wer-

den ein Komma sowie die Angabe „so-

weit nicht die Stiftung für Hochschulzu-

lassung (Stiftung) zuständig ist“ einge-

fügt. 

 

  

bb) In Nummer 3 wird die Angabe „für Hoch-

schulzulassung (Stiftung)“ gestrichen. 

 

  

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt: b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt: 

  

 „(2) 1Die Hochschulen sind berechtigt, für 

gemeinsam mit einer oder mehreren anderen 

Hochschulen betriebene Studiengänge mit ört-

lichen Zulassungsbeschränkungen zu verein-

baren, dass die Studienplatzvergabe ganz 

oder teilweise aufgrund des Rechts des Sitz-

landes einer anderen beteiligten Hochschule 

im Europäischen Hochschulraum erfolgt. 2Für 

grundständige Studiengänge sowie Studien-

gänge, an denen ein besonderes Landesinte-

resse besteht, bedarf die Vereinbarung nach 

Satz 1 der Genehmigung durch das Fachmi-

nisterium.“ 

 „(2) 1Betreiben Hochschulen 

__________ gemeinsam mit einer oder meh-

reren anderen Hochschulen im Europäischen 

Hochschulraum, die nicht dem Anwen-

dungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, 

____ einen Studiengang mit örtlicher Zulas-

sungsbeschränkung__, können die beteilig-

ten Hochschulen vereinbaren, dass die Stu-

dienplatzvergabe für diesen Studiengang 

ganz oder teilweise aufgrund des Rechts des 

Sitzlandes einer der beteiligten Hochschulen 

außerhalb des Anwendungsbereichs die-

ses Gesetzes __________ erfolgt. 2Für 

grundständige Studiengänge sowie für Studi-

engänge, an denen nach Maßgabe des Nie-

dersächsischen Hochschulgesetzes ein be-

sonderes Landesinteresse besteht, bedarf 

eine Vereinbarung nach Satz 1 der Genehmi-

gung des für die Hochschulen zuständigen 

Ministeriums (Fachministeriums).“ 

  

2. In § 3 wird die Angabe „nach Artikel 2 Abs. 1 Nr. 2 

des Staatsvertrages“ gestrichen. 

2. unverändert 
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3. § 4 wird wie folgt geändert: 3. § 4 wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

  

 „(1) 1Auf der Grundlage der jährlichen 

Aufnahmekapazität werden für Studiengänge 

oder Teilstudiengänge einer Hochschule se-

mester- oder studienabschnittsweise örtliche 

Zulassungsbeschränkungen für das Semester 

oder das Studienjahr festgelegt, wenn 

„___1Auf der Grundlage der jährlichen Aufnah-

mekapazität werden für Studiengänge oder 

Teilstudiengänge einer Hochschule semester- 

oder studienabschnittsweise örtliche Zulas-

sungsbeschränkungen für das Semester oder 

das Studienjahr festgelegt, wenn 

  

a) die erwartete Zahl der Einschreibungen 

die Aufnahmekapazität überschreitet 

oder 

1. die erwartete Zahl der Einschreibungen 

die Aufnahmekapazität überschreitet 

oder 

  

b) im Zusammenhang mit der Erprobung 

neuer Studiengänge und -methoden, der 

Neuordnung von Studiengängen und 

Fachbereichen und dem Aus- oder Auf-

bau der Hochschule ein Zulassungs-

schutz erforderlich ist.“ 

2. im Zusammenhang mit der Erprobung 

neuer Studiengänge und -methoden, der 

Neuordnung von Studiengängen und 

Fachbereichen und dem Aus- oder Auf-

bau der Hochschule ein Zulassungs-

schutz erforderlich ist.“ 

  

b) Absatz 2 wird gestrichen. b) unverändert 

  

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. c) unverändert 

  

d) Absatz 4 wird gestrichen. d) unverändert 

  

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3. e) unverändert 

  

4. § 5 wird wie folgt geändert: 4. § 5 wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

  

 „(2) 1In dem Auswahlverfahren nach Ab-

satz 1 gilt Artikel 8 Abs. 3 des Staatsvertrages 

(Benachteiligungsverbot und Auswahl auf-

grund früheren Zulassungsanspruchs) ent-

sprechend. 2Es sind bis zu 20 vom Hundert der 

zur Verfügung stehenden Studienplätze vorzu-

behalten für (Vorabquoten): 

 „(2) 1In dem Auswahlverfahren nach Ab-

satz 1 gilt Artikel 8 Abs. 3 des Staatsvertrages 

(Benachteiligungsverbot und Auswahl auf-

grund früheren Zulassungsanspruchs) ent-

sprechend. 2Es sind bis zu 20 vom Hundert der 

zur Verfügung stehenden Studienplätze vorzu-

behalten für (Vorabquoten)_ 

  

a) Fälle außergewöhnlicher Härte (Härte-

fallquote), 

1. unverändert 

  

b) ausländische Staatsangehörige und 

Staatenlose, soweit sie nicht Deutschen 

gleichgestellt sind (Drittstaatenquote), 

2. unverändert 

  

c) Bewerberinnen und Bewerber, die be-

reits ein Studium in einem anderen Studi-

engang abgeschlossen haben (Zweitstu-

dienquote), 

3. unverändert 
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d) Zugangsberechtigte aufgrund besonde-

rer beruflicher Qualifikation (Berufsquali-

fiziertenquote) und 

4. unverändert 

  

e) im öffentlichen Interesse zu berücksichti-

gende oder zu fördernde Personen, die 

aufgrund begründeter Umstände, insbe-

sondere aufgrund Zugehörigkeit zu ei-

nem auf Bundesebene gebildeten Kader 

eines Fachverbandes des Deutschen 

Olympischen Sportbundes, an den Studi-

enort gebunden sind (Profilquote). 

5. Personen, die zur Verfolgung gewichti-

ger öffentlicher Interessen oder aus 

sozialstaatlichen Erwägungen zu be-

rücksichtigen__ oder zu fördern__ sind 

und aufgrund besonderer Umstände, 

insbesondere aufgrund Zugehörigkeit zu 

einem auf Bundesebene gebildeten Ka-

der eines Fachverbandes des Deutschen 

Olympischen Sportbundes, an den Studi-

enort gebunden sind (Profilquote). 

  
3Mindestens ein Studienplatz ist bei Bedarf in 

der Quote nach Satz 2 Buchst. a auszuweisen; 

dies gilt für die Quoten nach Satz 2 Buchst. b 

und c entsprechend, soweit die Zulassungs-

zahl wenigstens 20 beträgt. 4Wer einer nach 

Satz 2 Buchst. b, c und d gebildeten Quote un-

terfällt, kann nicht im Verfahren nach Absatz 6 

Satz 1 zugelassen werden.“ 

2/1Ferner kann durch Verordnung nach § 9 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa im 

Rahmen der Kapazität nach Satz 2 für be-

stimmte Studiengänge erforderlichenfalls 

eine Quote für Bewerberinnen und Bewer-

ber, die sich aufgrund entsprechender Vor-

schriften verpflichtet haben, ihren Beruf in 

Bereichen besonderen öffentlichen Interes-

ses auszuüben (Bedarfsquote), vorgese-

hen werden. 3Mindestens ein Studienplatz ist 

bei Bedarf in der Härtefallquote auszuweisen; 

dies gilt für die Drittstaatenquote, die Zweit-

studienquote und eine Bedarfsquote ent-

sprechend, soweit die Zulassungszahl wenigs-

tens 20 beträgt. 4Wer der Drittstaatenquote, 

der Zweitstudienquote, der Berufsqualifi-

ziertenquote oder einer Bedarfsquote unter-

fällt, kann nicht im Verfahren nach Absatz 6 

Satz 1 zugelassen werden.“ 

  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Artikel 9 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 des Staatsvertrages“ durch 

die Angabe „Absatz 2 Satz 2 Buchst. a“ 

ersetzt. 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Vorabquote 

nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Staatsvertrages“ durch das Wort „Härte-

fallquote“ ersetzt. 

  

bb) In Satz 2 werden nach den Worten 

„durchgeführt werden“ die Worte „oder 

sich konzeptionell insbesondere an inter-

nationale Bewerberinnen und Bewerber 

richten“ eingefügt und die Angabe „Artikel 

9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Staatsvertrages 

bis zur Hälfte der Studienplätze betragen“ 

durch die Angabe „Absatz 2 Satz 2 

Buchst. b über den Anteil nach Absatz 2 

Satz 2 hinaus gebildet werden“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach den Worten 

„durchgeführt werden“ die Worte „oder 

sich konzeptionell insbesondere an inter-

nationale Bewerberinnen und Bewerber 

richten“ eingefügt und die Angabe „Vor-

abquote nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 3 des Staatsvertrages bis zur Hälfte 

der Studienplätze betragen“ durch die 

Angabe „Drittstaatenquote über den 

Anteil nach Absatz 2 Satz 2 hinaus gebil-

det werden“ sowie die Worte „für die 

Hochschulen zuständigen Ministe-
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riums (Fachministeriums)“ durch das 

Wort „Fachministeriums“ ersetzt. 

  

cc) Satz 3 wird wie folgt geändert: cc) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

  

aaa) In Halbsatz 1 wird die Angabe „für in 

der beruflichen Bildung Qualifizierte 

nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 des 

Staatsvertrages“ durch die Angabe 

„nach Absatz 2 Satz 2 Buchst. d“ er-

setzt. 

aaa) In Halbsatz 1 wird die Angabe „Vor-

abquote für in der beruflichen Bil-

dung Qualifizierte nach Artikel 9 

Abs. 1 Satz 2 des Staatsvertrages“ 

durch das Wort „Berufsqualifizier-

tenquote“ ersetzt. 

  

bbb) In Halbsatz 2 wird die Angabe „der 

nach Artikel 9 des Staatsvertrages 

vergebenen Studienplätze 20 vom 

Hundert der zur Verfügung stehen-

den Studienplätze überschreitet“ 

durch die Angabe „nach Absatz 2 

Satz 2 überschritten wird“ ersetzt. 

bbb) In Halbsatz 2 wird die Angabe 

„__________ Artikel 9 des Staats-

vertrages __________“ durch die 

Angabe „____ Absatz 2 ____ und 

diesem Absatz __________“ er-

setzt. 

  

dd) Es wird der folgende Satz 4 angefügt:  dd) Es wird der folgende Satz 4 angefügt: 

  

„4Richtet sich ein Studien- oder Teilstudi-

engang konzeptionell insbesondere an 

Zugangsberechtigte aufgrund besonde-

rer beruflicher Qualifikation, kann die Vor-

abquote nach Absatz 2 Satz 2 Buchst. d 

abweichend von Satz 3 gebildet oder auf 

ihre Bildung verzichtet werden; das Nä-

here bestimmen die Hochschulen durch 

Ordnung, die der Genehmigung des 

Fachministeriums bedarf.“ 

„4Richtet sich ein Studien- oder Teilstudi-

engang konzeptionell insbesondere an 

Zugangsberechtigte aufgrund besonde-

rer beruflicher Qualifikation, kann die 

Berufsqualifiziertenquote abweichend 

von Satz 3 gebildet oder auf ihre Bildung 

verzichtet werden; das Nähere bestim-

men die Hochschulen durch Ordnung, die 

der Genehmigung des Fachministeriums 

bedarf.“ 

  

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Vorabquote 

nach Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 

Staatsvertrages“ durch die Worte „Dritt-

staatenquote und der Profilquote“ er-

setzt. 

aa) unverändert 

  

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „kön-

nen“ die Worte „im Falle der Drittstaaten-

quote“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „kön-

nen“ die Worte „innerhalb der Drittstaa-

tenquote“ eingefügt. 

  

cc) In Satz 3 Nr. 3 werden nach dem Wort 

„Asylrecht“ ein Komma und die Worte 

„Flüchtlings- oder subsidiären Status“ 

eingefügt. 

cc) In Satz 3 Nr. 3 werden nach dem Wort 

„genießt“ __________ die Worte „oder 

ihr oder ihm die Flüchtlingseigenschaft 

oder subsidiärer Schutz zuerkannt wor-

den ist“ eingefügt. 
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d) Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende 

Fassung: 

d) unverändert 

  

 „(5) 1Die Hochschule kann bestimmen, 

dass auch die Studienplätze  

 

  

1. der Zweitstudienquote und  

  

2. der Berufsqualifiziertenquote   

  

nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 

durchzuführenden Auswahlverfahrens verge-

ben werden;“. 

 

  

e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: e) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aaa) Nummer 2 wird wie folgt geändert: aaa) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

  

aaaa) Es werden die folgenden 

neuen Buchstaben g 

und h angefügt: 

aaaa) Es werden die folgenden 

neuen Buchstaben g 

und h eingefügt: 

  

„g) Vorbildungen auf-

grund der erfolgrei-

chen Teilnahme an 

studienvorbereiten-

den und sonstigen 

Angeboten einer 

Hochschule, 

„g) unverändert 

  

h) im Falle mehr- oder 

fremdsprachig an-

gebotener Studien- 

und Teilstudien-

gänge auch der 

Grad der nachge-

wiesenen sprachli-

chen Studierfähig-

keit,“. 

h) unverändert 

  

bbbb) Der bisherige Buch-

stabe g wird Buch-

stabe i. 

bbbb) unverändert 

  

bbb) In Nummer 3 wird die Angabe 

„Buchst. b bis f“ durch die Angabe 

„Buchst. b bis h“ ersetzt. 

bbb) unverändert 

  

bb) Es wird der folgende Satz 7 angefügt:  bb) Es wird der folgende Satz 7 angefügt: 

  

„7Für Kriterien mit Prüfungscharakter, die 

ihrer Natur nach dafür geeignet sind, in 

elektronischer Form und ohne 

„7Für Kriterien, deren Bemessung eine 

von der Hochschule durchzuführende 

Prüfung____ zugrunde liegt, die ihrer 
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Verpflichtung, persönlich in einem be-

stimmten Prüfungsraum anwesend sein 

zu müssen, durchgeführt zu werden, gilt 

§ 7 Abs. 4 NHG entsprechend.“ 

Natur nach dafür geeignet ist, in elektro-

nischer Form und ohne Verpflichtung, 

persönlich in einem bestimmten Prü-

fungsraum anwesend sein zu müssen, 

durchgeführt zu werden, kann vorgese-

hen werden, dass diese Prüfung elekt-

ronisch durchgeführt wird; für die 

Ordnung der Hochschule, die eine sol-

che Regelung trifft, gilt § 7 Abs. 4 

Satz 2 NHG entsprechend.“ 

  

f) In Absatz 11 Satz 1 wird das Wort „Befähi-

gung“ durch das Wort „Eignung“ ersetzt. 

f) unverändert 

  

g) In Absatz 12 werden die Worte „bereitgestellt 

werden“ durch die Worte „bereitgestellt wor-

den“ ersetzt. 

g) wird gestrichen 

  

5. § 6 wird wie folgt geändert: 5. § 6 wird wie folgt geändert: 

  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) In Satz 1 Nr. 2 Buchst. e werden nach 

dem Wort „erste“ die Worte „oder ein 

niedrigeres“ eingefügt. 

aa) In Satz 1 Nr. 2 Buchst. e werden nach 

dem Wort „erste“ die Worte „oder ein 

niedrigeres als das mit dem Zulas-

sungsantrag angestrebte“ eingefügt. 

  

bb) Am Endes des Satzes 3 werden ein 

Komma und die Angabe „und dass eine 

Zulassung in ein anderes höheres Se-

mester erfolgen kann, für das die Voraus-

setzungen nach Satz 2 vorliegen“ einge-

fügt. 

bb) Am Endes des Satzes 3 wird nach dem 

Wort „können“ __________ die Angabe 

„und ____ eine Zulassung in ein anderes 

höheres Semester erfolgen kann, für das 

die Voraussetzungen nach Satz 2 vorlie-

gen“ eingefügt. 

  

b) In Absatz 3 werden das Wort „Abschluß“ durch 

das Wort „Abschluss“ und das Wort „aufgeho-

ben“ durch das Wort „geschlossen“ ersetzt. 

b) unverändert 

  

6. § 7 erhält folgende Fassung: 6. § 7 erhält folgende Fassung: 

  

„§ 7 „§ 7 

Zulassungsverfahren 

für weiterführende Studiengänge 

Studienplatzvergabe 

in weiterführenden Studiengängen 

  

 (1) 1In örtlich zulassungsbeschränkten weiter-

führenden Studiengängen erfolgt die Studienplatz-

vergabe nach dem Ergebnis eines von der Hoch-

schule durchzuführenden Auswahlverfahrens. 2Die 

Hochschule kann Studienplätze vorbehalten für 

(Vorabquoten): 

(1) _In __________ weiterführenden Studien-

gängen mit örtlichen Zulassungsbeschränkun-

gen wird bei der Zulassung für das erste Fach-

semester oder für den ersten Studienabschnitt 

ein Auswahlverfahren durchgeführt. 
2__________ (jetzt in Absatz 1/1 Satz 1) 

  

 (1/1) 1Die Hochschule kann einen bestimm-

ten Anteil der zur Verfügung stehenden Studien-

plätze vorbehalten für (Vorabquoten)_ 
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1. Fälle außergewöhnlicher Härte (Härtefall-

quote) und 

1. unverändert 

  

2. ausländische Staatsangehörige und Staaten-

lose, soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt 

sind (Drittstaatenquote). 

2. unverändert 

  
3Für die Vergabe der freien Studienplätze in einem 

höheren, zulassungsbeschränkten Semester gilt § 6 

entsprechend, soweit die Hochschulen keine abwei-

chende Regelung treffen. 

__________ (jetzt in Absatz 4/1) 

  

 2Für die Auswahlentscheidung innerhalb der 

Drittstaatenquote __________ gelten Absatz 2 

__________ sowie § 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 entspre-

chend; die Hochschulen können abweichende Re-

gelungen treffen. 

  

(2) Die Auswahlentscheidung nach Absatz 1 

Satz 1 ist zu treffen: 

(2) 0/1Die nach Abzug von Studienplätzen 

nach Absatz 1/1 verbleibenden Studienplätze 

werden nach dem Ergebnis eines von der Hoch-

schule durchzuführenden Auswahlverfahrens ver-

geben. 1Die Auswahlentscheidung nach ____ 

Satz 0/1 ist zu treffen_ 

  

1. nach dem Grad der Qualifikation, die sich nach 

dem Ergebnis der Prüfung eines fachlich ge-

eigneten Vorstudiums oder, wenn dieses noch 

nicht vorliegt, nach der anhand der bislang vor-

liegenden Prüfungsleistungen ermittelten 

Durchschnittsnote bemisst, 

1. unverändert 

  

2. nach einer Gewichtung von Einzelnoten oder 

Studienanteilen des Vorstudiums nach Num-

mer 1, die über die fachspezifische Eignung 

Auskunft geben, 

2. unverändert 

  

3. nach den in § 5 Abs. 7 Satz 1 genannten Aus-

wahlkriterien,  

3. unverändert 

  

4. in gemeinsam mit einer oder mehreren ande-

ren Hochschulen betriebenen Studiengängen 

nach weiteren nach dem Landesrecht eines 

Sitzlandes zulässigen Auswahlkriterien nach 

Maßgabe einer Kooperationsvereinbarung 

oder 

4. unverändert 

  

5. nach einer Verbindung von Auswahlkriterien 

nach den Nummern 1 bis 4. 

5. nach einer Kombination von Auswahlkriterien 

nach den Nummern 1 bis 4. 

  
2§ 5 Abs. 7 Sätze 4 bis 6 und Abs. 8 gilt entspre-

chend. 3Im Fall konsekutiver Masterstudiengänge ist 

die Auswahlentscheidung überwiegend auf das 

Auswahlkriterium nach Satz 1 Nr. 1 oder eine Kom-

bination der Auswahlkriterien nach Satz 1 Nrn. 1 und 

2§ 5 Abs. 7 Sätze 4 bis 7 und Abs. 8 gilt entspre-

chend. 3Im Fall konsekutiver Masterstudiengänge ist 

die Auswahlentscheidung überwiegend auf das 

Auswahlkriterium nach Satz 1 Nr. 1 oder eine Kom-

bination der Auswahlkriterien nach Satz 1 Nrn. 1 
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2 zu stützen. 4Die Hochschulen können regeln, dass 

zur Verfügung stehende Studienplätze nach der 

Fachrichtung des Vorstudiums nach Satz 1 Nr. 1 

aufgeteilt werden. 5Die Hochschulen können regeln, 

dass bis zu 30 vom Hundert der nach Abzug von 

Vorabquoten zur Verfügung stehenden Studien-

plätze ohne Berücksichtigung der Auswahlkriterien 

nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 vergeben werden; in die-

sem Fall ist die Auswahlentscheidung überwiegend 

auf das Ergebnis eines fachspezifischen Stu-

dieneignungstests zu stützen. 6Für die Quote nach 

Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 gelten die Sätze 1 bis 5 sowie 

§ 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 entsprechend; die Hoch-

schulen können abweichende Regelungen treffen. 

und 2 zu stützen. 4Die Hochschulen können regeln, 

dass zur Verfügung stehende Studienplätze nach 

der Fachrichtung des Vorstudiums nach Satz 1 Nr. 1 

aufgeteilt werden. 5Die Hochschulen können regeln, 

dass bis zu 30 vom Hundert der nach Abzug von 

Studienplätzen nach Absatz 2 verbleibenden 

Studienplätze ohne Berücksichtigung der Auswahl-

kriterien nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 vergeben werden; 

in diesem Fall ist die Auswahlentscheidung überwie-

gend auf das Ergebnis eines fachspezifischen Stu-

dieneignungstests zu stützen. 6__________ (jetzt in 

Absatz 1/1 Satz 2) 

  

 (3) 1Für künstlerische und künstlerisch-wissen-

schaftliche Studiengänge werden alle nach Abzug 

einer Härtefallquote verbleibenden Studienplätze 

nach dem Ergebnis eines Verfahrens zum Nachweis 

der besonderen künstlerischen Eignung (§ 18 

Abs. 5 Satz 1 NHG) vergeben; die Hochschulen 

können weitere Auswahlkriterien nach Absatz 2 

Satz 1 berücksichtigen. 2Für weiterbildende Master-

studiengänge sind Art, Erfolg und die Dauer einer 

beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, die in ei-

nem engen Zusammenhang mit dem gewählten 

Studiengang steht, besonders zu bewerten; die 

Hochschulen können weitere Auswahlkriterien nach 

Absatz 2 Satz 1 berücksichtigen. 

(3) unverändert 

  

 (4) Für spezialisierte Studiengänge im Rah-

men eines spezifischen Lehr- und Forschungspro-

fils, die nicht auf staatlich reglementierte Berufe vor-

bereiten, können Hochschulen von den Absätzen 1 

bis 3 abweichende Auswahlverfahren regeln. 

(4) unverändert 

  

 (4/1) Für die Vergabe der freien Studienplätze 

in einem höheren, zulassungsbeschränkten Semes-

ter gilt § 6 entsprechend, soweit die Hochschulen 

keine abweichende Regelung treffen. 

  

(5) 1Das Nähere regeln die Hochschulen durch 

Ordnung, die der Genehmigung bedarf. 2Abwei-

chend hiervon bedarf die Ordnung eines weiterbil-

denden Studiengangs nicht der Genehmigung.“ 

(5) 1Das Nähere regeln die Hochschulen durch 

Ordnung, die der Genehmigung des Fachministe-

riums bedarf. 2Abweichend hiervon bedarf eine 

Ordnung für die Studienplatzvergabe in einem 

weiterbildenden Studiengang_ nicht der Genehmi-

gung.“ 

  

7. § 9 wird wie folgt geändert: 7. § 9 wird wie folgt geändert: 

  

 0/a) In der Überschrift wird das Wort „Erlaß“ 

durch das Wort „Erlass“ ersetzt. 
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a) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: a) Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Buchstabe b erhält folgende Fassung: aa) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

  

„b) den Umfang und die Abarbeitung 

der Quoten nach § 5 sowie für be-

stimmte Studiengänge erforderli-

chenfalls die Bildung einer Bedarfs-

quote (analog der Vorabquote nach 

Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 

Staatsvertrages),“. 

„b) zu § 5 

 

aa) _______ die Bildung einer Be-

darfsquote nach § 5 Abs. 2 

Satz 2/1 ________, 

 

bb) den Umfang der Quoten so-

wie 

 

cc) die Abarbeitung der Quoten,“. 

  

bb) In Buchstabe c Doppelbuchst. ee werden 

nach dem Wort „Abiturnoten“ die Worte 

„und deren Anwendung“ eingefügt. 

bb) unverändert 

  

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:  b) unverändert 

  

„3Bei der Berechnung des Lehrangebots bleibt 

das wissenschaftliche, künstlerische und sons-

tige Lehrpersonal unberücksichtigt, das aus 

Studienqualitätsmitteln nach § 14 a NHG in 

der ab dem 1. September 2014 geltenden Fas-

sung vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 13. Dezember 2024 

(Nds. GVBL. 2024 Nr. 118), finanziert wird.“ 

 

  

8. § 12 erhält folgende Fassung: 8. § 12 erhält folgende Fassung: 

  

„§ 12 „§ 12 

Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften 

  

 (1) 1Für den Studiengang Humanmedizin an 

der Universität Oldenburg wird die jährliche Zulas-

sungszahl ab dem Studienjahr 2026/2027 auf 

200 Studierende festgesetzt. 2Für höhere Fachse-

mester der vorherigen Studierendenkohorten gilt die 

Festsetzung nach § 72 Abs. 9 NHG in der jeweils 

geltenden Fassung fort.  

 (1) 1Für den Studiengang Humanmedizin an 

der Universität Oldenburg wird die jährliche Zulas-

sungszahl ab dem Studienjahr 2026/2027 auf 

200 Studierende festgesetzt. 2Für höhere Fachse-

mester der vorherigen Studierendenkohorten gilt die 

Festsetzung nach § 72 Abs. 9 NHG in der zum Be-

ginn des ersten Fachsemesters der jeweiligen 

Studierendenkohorte geltenden Fassung fort. 

  

  

 (2) Die Vorschriften über das örtliche Auswahl-

verfahren in der ab dem [einsetzen: Datum des In-

krafttretens dieses Gesetzes] geltenden Fassung 

finden erstmals auf die Vergabeverfahren zum Win-

tersemester 2026/2027 Anwendung, soweit nicht 

das Präsidium der Hochschule abweichend be-

schließt, dass sie erstmals auf die Vergabeverfah-

ren zum Sommersemester 2027 oder Wintersemes-

ter 2027/28 Anwendung finden.“ 

(2) unverändert 
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9. § 13 wird gestrichen. 9. unverändert 

  

  

Artikel 2 Artikel 2 

  

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

unverändert 

 

(verteilt am 18.06.2026) 
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